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Geleitwort
zur 41. Ergänzungslieferung Mai 2026

Mit der vorliegenden 41. Ergänzungslieferung wird der Kommentar zum Bewer-
tungsgesetz und dem landesgesetzlich geregelten Grundsteuerrecht umfassend an
den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur angepasst.
Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Aktualisierung der Kommentierungen zu
den Ländergrundsteuergesetzen, den Vorschriften zur Grundbesitzbewertung für
Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer (Er-
satzbemessungsgrundlage), ferner die verfahrensrechtlichen Regelungen zur geson-
derten Feststellung der Grundsteuerwerte und eine systematische Einordnung der
reformierten Grundsteuer.

Ländergrundsteuergesetze und Differenzierungsfragen

Die Entwicklung des Bewertungsgesetzes bis zum aktuellen Rechtsstand nach
der Grundsteuerreform wurde neu bearbeitet und als Einführung dem Gesetz
vorangestellt. Im Anhang „Ländergrundsteuergesetze“ wurden insbesondere das
Grundsteuergesetz Baden-Württembergs und das Hamburgische Grundsteuer-
gesetz aufgrund materiell-rechtlicher Änderungen umfassend aktualisiert. Ein wei-
terer Schwerpunkt liegt auf den in mehreren Ländern vorgesehenen Differenzie-
rungen der Messbeträge bzw. Hebesätze im Bereich des Grundvermögens. Diese
bleiben verfassungsrechtlich umstritten, da sie den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1
GG in besonderer Weise berühren und nur innerhalb enger Grenzen sachlich ge-
rechtfertigt werden können.

Bundesmodell

Für das Bundesmodell der Grundsteuer nach §§ 218 ff. BewG hat der Bundes-
finanzhof (BFH) bereits mehrfach entschieden, dass das ertragswertbasierte Bewer-
tungssystem verfassungsgemäß ist (BFH vom 12.11.2025 – II R 25/24, II R 31/24
sowie II R 3/25). Damit wird die grundsätzliche Systementscheidung des Gesetz-
gebers für ein typisiertes Massenbewertungsverfahren bestätigt. Die Entscheidun-
gen sind mit Blick auf einige Bewertungsparameter von besonderer Bedeutung
und werden entsprechend kommentiert. Inzwischen hat das Bundesverfassungsge-
richt mitgeteilt, dass zur der Rechtsfrage: „Verfassungsmäßigkeit des neuen Bewer-
tungsrechts zur Grundsteuer im Bundesmodell“ zwei Verfassungsbeschwerden an-
hängig geworden sind (Az. 1 BvR 472/26 und 1 BvR 551/26). Somit bleibt eine
endgültige höchstrichterliche Klärung der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer-
bemessung nach dem Bundesmodell noch abzuwarten.

Leitentscheidung zum Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg

Besondere Bedeutung kommt den aktuellen Entscheidungen des BFH vom
20.5.2026 (II R 26/24 und II R 27/24) zum baden-württembergischen Boden-
wertmodell zu. Der BFH bestätigt darin dessen Verfassungsmäßigkeit. Eine verfas-



Geleitwort

sungsrechtliche Pflicht zur realitätsnahen Einzelfallbewertung besteht danach nicht.
Der Gesetzgeber verfügt vielmehr über einen weiten Typisierungs- und Pauschal-
ierungsspielraum, der im Bereich massenhafter Bewertungsverfahren besonders
weit reicht. Der BFH stellt dabei ausdrücklich auf die Praktikabilität und Verwal-
tungsvereinfachung als legitime gesetzgeberische Ziele ab. Die Entscheidungen
sind – wegen ihrer Aktualität und ungeachtet der noch ausstehenden wissenschaft-
lichen Kommentierung – als wesentliche Leitlinie für die verfassungsrechtliche Be-
wertung landesrechtlicher Grundsteuermodelle zu verstehen.

Einordnung und praktische Konsequenzen

Für die übrigen Landesmodelle (u. a. Bayern, Hamburg, Hessen und Nieder-
sachsen) bedeutet dies keine abschließende verfassungsrechtliche Klärung, zumal
hier noch mehrere Revisionsverfahren vor dem BFH anhängig sind. Insbesondere
Reichweite und Grenzen typisierender Bewertungsmodelle bleiben weiterhin
umstritten. Für die Praxis wird zugleich deutlich, dass sich der Schwerpunkt der
Auseinandersetzung zunehmend von der abstrakten Verfassungsfrage hin zur kor-
rekten Anwendung der Bewertungsregelungen verlagert. Bereits im Detail der Be-
wertung können sich erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Grundsteuer-
und Grundbesitzwerte mit entsprechenden Konsequenzen bei den Folgesteuern
ergeben.

Der Kommentar bietet insoweit weiterhin eine verlässliche Grundlage für die
rechtssichere Anwendung und Überprüfung der Bewertungsregelungen sowie für
die Gestaltungs- und Deklarationsberatung.
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